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1  Einführung 
Der Schwerpunkt des technischen Arbeitens in den Fächern Naturphänomene und NwT liegt 
neben der Vermittlung handwerklicher Kompetenzen auf der Entwicklung ingenieurartiger 
Fertigkeiten. Die erstellten Produkte erheben nicht den Anspruch höchster Perfektion in der 
Herstellung und Ausgestaltung. Die Funktionalität steht im Vordergrund. Eigenständige Pro-
jektarbeiten sollen gefördert werden. 
Die vorläufigen Richtlinien für den Schulversuch zur Weiterentwicklung des Faches NwT für 
die Kursstufe betonen die technischen Aspekte des NwT-Unterrichts. Dabei sollen die Schü-
lerinnen und Schüler auf in der Mittelstufe erworbene technische Kompetenzen zurückgrei-
fen. Für die technischen Arbeiten genügt eine Basisausstattung an Werkzeugen, die es den 
Schülerinnen und Schülern ermöglicht, schnell und mit wenig Einarbeitungszeit Produkte 
soweit zu fertigen, dass ihre Funktion dargestellt werden kann. Die Vielseitigkeit der Gestal-
tungsmöglichkeiten und die Förderung der Kreativität der Schüler sollten im Vordergrund 
stehen. Der Unterricht im Fach NwT kann so gestaltet werden, dass nicht alle Schüler gleich-
zeitig mit denselben Werkzeugen arbeiten müssen. 

In diesem Heft werden die Notwendigkeiten und Rahmenbedingungen für einen erfolgrei-
chen Unterricht in den Fächern „Naturphänomene“ und „Naturwissenschaft und Technik“ aus 
Sicht der Autoren geschildert. 
Alle baurechtlichen Fragen liegen in der Kompetenz des Schulträgers. Verbindliche Informa-
tionen zu Bauvorschriften und Unfallverhütung sind in den folgenden Broschüren zu finden:  
·  Unfallkasse BW: GUV-V S1 „Unfallverhütungsvorschrift“ und GUV-SI 8070  „Richtlinien 

zur Sicherheit im U.“ (siehe auch Downloadbereich  der Unfallkasse BW  www.uk-bw.de ) 
·  Landesinstitut für Schulentwicklung Stuttgart: „Merkblatt zur Einrichtung und Ausstattung 

von Nw – Fachräumen“  MB-1 sowie „Technisches Arbeiten in NwT“ NwT–2   
(Email: best@ls.kv.bwl.de)   

2  Rahmenbedingungen 
Fachraumsystem Naturphänomene und NwT:  
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass für einen erfolgreichen NwT - Unterricht 
mindestens folgende Arbeitsbereiche und Ausstattungsmerkmale erforderlich sind: 
·  Flexible Arbeitstische für Arbeitsgruppen von ca. 4 - 6 Personen 
·  Arbeitsbereiche: 

·  für gröbere handwerkliche Arbeiten mit Holz (z.B. Tischbohrmaschine, Dekupiersäge) 
·  für gröbere handwerkliche Arbeiten mit Metall 
·  handwerkliche Arbeiten, die den Umgang mit  Wasser einschließen 
·  Spezialmaschinen (z.B. zugelassene CNC-Fräsmaschinen mit Koodinatentisch) 
·  Absaugung 
·  ggf. Gasversorgung  zentral oder dezentral 
·  Rechner mit Netzanschluss (Intranet und Internet) 
·  Multimediaausstattung 

Aus diesen Anforderungen ergibt sich für den NwT - Unterricht ein Fachraumsystem mit 
mehreren Räumen: 
·  Multifunktionsraum für naturwissenschaftlich-technischen Unterricht (MFR-NwT)  
·  Werkstatt für Schüler oder technischer Arbeitsbereich im MFR 
·  Sammlungs- und Vorbereitungsraum 
·  Lagerraum 
·  Getrennter Maschinenraum, falls Maschinen vorhanden sind, die einem Benutzungsver-

bot für Schüler unterliegen. 
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2.1  Multifunktionsraum für den naturwissenschaftlich-technischen Unter-
richt (MFR-NwT) 
Das für den NwT-Unterricht charakteristische Prinzip der wechselseitigen Theorie- und Pra-
xis-Erschließung erfordert einen multifunktionalen Fachraum. Hier findet Unterricht statt, in 
dem Formen der praktischen Tätigkeit und theoretischen Erschließung von Unterrichtsinhal-
ten verbunden sind. So werden z.B. nach theoretischen Erläuterungen Studien selbständig 
durchgeführt und können dann zu praktischen Konstruktions- und Experimentierphasen so-
wie zu Funktions- und Gebrauchstests führen. 
Der Unterricht in NwT erfordert also einen Multifunktions-Fachraum, der variabel genutzt und 
der unterrichtlichen Vielfalt gerecht wird. Ein solcher Raum muss eine ausreichende Größe 
besitzen. Man kann sich hierfür an den vorgesehenen Flächen für Lehrübungsräume der 
Naturwissenschaften orientieren, die eine Fläche von ca. 80-90 m² vorsehen.  
Der praktische Umgang mit Technik birgt auch Gefahren. Diese müssen durch Einhaltung 
von Sicherheitsabständen und Sicherheitsbestimmungen schon bei der Einrichtung dieses 
Raumes minimiert werden.  
Die Einhaltung folgender Sicherheitsabstände ist notwendig: Schülertische hintereinander  
85 cm, arbeiten Schüler Rücken an Rücken 150 cm, Abstand zum Lehrertisch 120 cm,   
Fluchtweg 100 cm.  
Tipp:  Markieren Sie den Sicherheitsbereich mit Warnklebeband oder Faserstift auf dem Fuß-
boden. 
 

Zu beachten sind weiterhin die Vorschriften zu Belüftung, Beleuchtung und des Brandschut-
zes. (Siehe: UK-BW, GUV-V S1) 
Darüber hinaus sind die Schülerinnen und Schüler zu einem Sicherheitsverhalten zu erzie-
hen, das sowohl die eigene, als auch die Unversehrtheit anderer berücksichtigt. Der NwT-
Fachraumbereich stellt ein Lernumfeld dar, das die Sensibilisierung für technisch bedingte 
Gefahren, die auch im Alltag auftreten können, fördert. 
 

Ausstattungsmerkmale (siehe GUV-SI 8070 ) : 
·  Ausreichende Beleuchtung 
·  Belüftung 
·  Stromversorgung an den Schülerarbeitstischen 
·  Nassbereich, Spüle mit Kalt- und Warmwasser 
·  evtl. Gasversorgung (siehe Anmerkungen unten) 
·  evtl. Abzug (siehe Anmerkungen unten) 
·  Arbeitsbereiche mit 5-6 Computern mit Netzanschluss 
·  übliche Multimediaausstattung (Beamer, Video-, CD/DVD Abspieleinrichtungen) 
·  Tafel 
·  Materialschränke 

Sicherheitsmerkmale (siehe GUV-SI 8070 ): 
·  Zwei Fluchtmöglichkeiten – auch Fenster möglich, wenn ebenerdig. 
·  Rutschhemmender Bodenbelag 
·  Notausschalter schnell erreichbar 
·  Feuerlöscher schnell erreichbar 
·  Erste Hilfematerial 
·  Notrufmöglichkeit 

 

Anmerkungen: 
Eine zentrale Gasversorgung muss durch den Not-Aus-Schalter abschaltbar sein.. Ist keine 
zentrale Gasversorgung vorhanden, können Kartuschenbrenner eingesetzt werden. Da sie 
nicht zentral abschaltbar sind, geht von ihnen eine nicht zu unterschätzende Gefahr aus. 
Kartuschenbrenner müssen in einem belüfteten Schrank über der Erdgleiche gelagert wer-
den. Insofern ist zu überlegen, ob der Einsatz von Kartuschenbrennern im MFR wirklich not-
wendig ist, oder ob man für Versuche, in denen ein Gasbrenner eingesetzt werden muss, 
zeitweise z.B. einen Chemiefachraum in Anspruch nimmt. 
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Falls Versuche mit gesundheitsgefährdenden Stoffen durchgeführt werden, ist ein Abzug 
vorzusehen – das ist insbesondere notwendig, wenn der MFR-NwT auch für Chemiefachun-
terricht genutzt werden soll. Die nachträgliche Einrichtung eines Abzugs ist mit hohen Kosten 
verbunden – es gilt hier ähnliches wie oben bei der Gasversorgung erläutert. Eventuell kön-
nen fahrbare Abzüge genutzt werden. 

Für den Unterricht sind Computerarbeitsplätze zur Recherche und Messwerterfassung vor 
zusehen. Diese können durch fest installierte Rechner mit ausreichendem Staubschutz oder 
transportable Lösungen realisiert werden. In beiden Fällen sollten sie vom Nassbereich ent-
fernt sein.   
Von diesen Arbeitsplätzen sollte der Zugang zum Intranet der Schule und zum Internet ge-
währleistet sein.  

2.2  Werkstatt - Bereich 
In der Werkstatt sollten zwei Arbeitsbereiche für Metall- und Holzarbeit mit Werkbänken ein-
gerichtet sein. Dieser Bereich sollte durch ein Fenster vom MFR - NwT abgetrennt jederzeit 
für die Lehrkraft einsehbar sein. Darüber hinaus können in der Werkstatt auch Schüler-
Maschinen installiert werden. Ist keine Werkstatt vorhanden, können die Arbeitsbereiche 
auch im MFR integriert werden, wenn die notwendigen Sicherheitsabstände gewährleistet 
sind. 
Bei stationären Maschinen besteht die Gefahren des Kippens oder Herabfallens: Sie werden 
am Boden oder der Werkbank formschlüssig befestigt.  
Sind in der Werkstatt Maschinen installiert, die einem Benutzungsverbot durch Schüler unter-
liegen (z.B. Kreissäge), so müssen diese Maschinen gegen unbefugtes Benützen durch 
Schüler abgesichert werden. Als Mindestabsicherung ist ein Schlüsselschalter an der Ma-
schine anzubringen. Die Gefahrenbereiche, in denen mit wegfliegenden Werkstücken infolge 
von Rückschlag zu rechnen ist, müssen auf dem Boden markiert werden. 
(Anm. Von der Unterbringung solcher Maschinen im MFR - NwT ist abzuraten, da sie ein 
hohes Gefährdungspotenzial darstellen und dem Lehrer eine unangemessene Verantwor-
tung für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler aufbürden.) 
Ein Verbandskasten mit vollständigem Erste-Hilfe-Material muss jederzeit für alle erreichbar 
sein. (Verbandskasten C nach DIN 13157) 

2.3  Maschinenraum 
Sind an der Schule Maschinen vorhanden, die einem Benutzungsverbot durch Schüler unter-
liegen (z.B. Kreissäge), empfiehlt sich die Einrichtung eines Maschinenraums, der den Lehr-
kräften vorbehalten ist und entsprechend gesichert sein muss. Die Maschinen dürfen nur von 
den Lehrkräften benutzt werden, die qualifiziert in den Gebrauch dieser Maschinen einge-
wiesen worden sind. 

2.4  Sammlungsraum und Vorbereitungsraum  
An den MFR-NwT anschließend, wenn möglich mit einer direkten Verbindung zu diesem, 
befindet sich ein Sammlungsraum, der als Vorbereitungsbereich für die Lehrkräfte dient. 

2.5  Lagerraum 
Aus ökonomischen Gründen ist eine Vorratshaltung für Materialien, wie verschiedene Holz-
werkstoffe, Metalle, Kunststoffe, usw. unerlässlich. Daher sollte man bei der Planung des 
Fachraumbereichs ausreichende Lagermöglichkeiten vorsehen. 
Eine ebenerdige Unterbringung ist günstig. Die Zulieferung von sperrigen und größeren Ma-
terialien (Bretter, Sperrholzplatten, …) kann so leichter bewerkstelligt werden. 
Ein Außenbereich, der in direkter Verbindung mit dem Technikfachraum steht, ist  empfeh-
lenswert, weil er z.B. genutzt werden kann: 
·  als Arbeits- und Experimentierzone, 
·  für Tests mit Rauch- oder Gasentwicklung, 
·  für Versuche bei denen Sonnenlicht nötig ist, 
·  für größere De- und Montagearbeiten, 
·  für stark schmutzende Arbeiten. 
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3  Raumplanung 
3.1  Vorbemerkungen zur Raumplanung NwT 
Durch die Einführung der Fächer Naturphänomene und Naturwissenschaft und Technik, ha-
ben sich die Raumanforderungen für die Schulen geändert. Es empfiehlt sich, das Fach Na-
turphänomene (NP) und NwT zu einem auch räumlich gemeinsamen Fachbereich zusam-
menzufassen. Um der neuen Situation gerecht zu werden, wird ein Entwurf vorgeschlagen, 
der die nach dem Modellraumprogramm vorgesehenen Gesamtflächen zu Grunde legt aber 
auch die aktuellen Anforderungen berücksichtigt. 
Es ist hier nicht möglich, detaillierte Vorgaben zu machen, da die Situation jeder Schule indi-
viduell ist und die Planungskompetenz ausschließlich beim Schulträger liegt. Der Schulträger 
ist auch für die bauliche Sicherheit und den Brandschutz zuständig.  
 

Hier werden nur die Erfordernisse für einen erfolgreichen NP und NwT - Unterricht beschrie-
ben, wie sie aus den Erfahrungen der Versuchschulen und der  Einführungsphase von NwT 
resultieren. 
 

Innerhalb der für eine Schule zur Verfügung stehenden Flächen wird folgende Aufteilung für 
den naturwissenschaftlich technischen Unterricht vorgeschlagen. 
 

3.2  Raumbedarf in Abhängigkeit von der Schulgröße 
Zweizügiges Gymnasium 1 x MFR - NwT, Sammlung/Lager, Werkstatt 
Dreizügiges Gymnasium  2 x MFR - NwT, Sammlung/Lager, Werkstatt 
Vierzügiges Gymnasium 3 x MFR - NwT, Sammlung/Lager, Werkstatt 
Fünfzügiges Gymnasium 3 x MFR - NwT, Sammlung/Lager, Werkstatt 
 

Bei der Berechnung des Raumbedarfs für den NP- und NwT- Unterricht sind wir von folgen-
den Voraussetzungen ausgegangen  

·  Stundentafel: 
o je 1 Stunde NP in den Klassen 5 und 6. 
o je 4 Stunden NwT in den Klassen 8 - 10. 

·  Zahl der Klassen 
o Minimalwert: die Schule hat nur eine Klasse mit ca. 20 Schülern im n-Profil. 
o Maximalwert: ein rein naturwissenschaftliches Gymnasium. Alle Klassen haben 

ca. 30 Schüler und werden in NP und in einer der NwT - Stunden geteilt.  
o Æ Mittelwert zwischen Minimalwert und Maximalwert - für die meisten Schulen 

der realistische Wert. 
·  Die Räume sind 30 Stunden in der Woche belegt.  

 

Wochenstunden 
NP NP NwT NwT NwT 

 

Klassen im 
n-Profil 

 Kl 5  Kl 6 Kl 8 Kl 9 Kl 10 
Summe 

Raumbedarf 

min: 1 2 2 4 4 4 16 0,5 MFR Räume 
max: 2 4 4 10 10 10 38 1,3 MFR Räume 2 Züge 

Æ 3 3 7 7 7 27 0,9 MFR Räume 
min: 1 3 3 4 4 4 18 0,6 MFR Räume 
max: 3 6 6 15 15 15 57 1,9 MFR Räume 3 Züge 

Æ 4,5 4,5 9,5 9,5 9,5 37,5 1,3 MFR Räume 
min: 1 4 4 8 8 8 32 1,1 MFR Räume 
max: 4 8 8 20 20 20 76 2,5 MFR Räume 4 Züge 

Æ 6 6 14 14 14 54 1,8 MFR Räume 
min: 1 5 5 8 8 8 34 1,1 MFR Räume 
max: 5 10 10 25 25 25 95 3,2 MFR Räume 5 Züge 

Æ 7,5 7,5 16,5 16,5 16,5 64,5 2,2 MFR Räume 
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3.3  Raumgrößen  
für den Multifunktionsraum Naturwissenschaft und Technik:  84 bis 90 m²  
für die Werkstatt:  ca. 34 m² 
für den Sammlungsraum und Lagerraum: ca.  50m² 
 
 
 

3.4  Musterlösung für ein zweizügiges Gymnasium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Schränke  
 
 
                                                                                                       Werkbereich 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gang 
 
 

 
  Lager 
 

 
 
Werkstatt 
Werkstatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Multifunktionsraum 
 
 

 
 
Sammlung 
Vorbereitung 
 
 

Der Multifunktionsraum sollte Fenster zur 
Werkstatt haben  (Aufsicht)  
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3.5  Realisierungen in der Praxis 
Beispiel für eine Raumaufteilung 
a) Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen (siehe auch Beispielfotos) 
 
 
 
 
 
 
  Schränke 
 
 
  Werkbereich 
 
  Nassbereich 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maschinen-   

raum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gang 
 
     Schrank- 
      wand 
 
 
 
 
         6 PCs    
 

 
 
 
 
 
 

Technischer 
Multifunktionsraum 

 

 
 
 
 
 
 
   Multifunktionsraum (MFR) 
 

 
 
 
 
 
     Wird als Klassenzimmer  
     genutzt und ist bei steigender 
     Klassenzahl MFR Reserve 
 

Werkraum und Maschinenraum 
waren vorhanden.  
Für den Multifunktionsraum wur-
de ein Klassenzimmer umge-
baut. 
 
 
Umbaumaßnahmen: Neuer 
Fußboden, abgehängte elektri-
sche Versorgung, Netzwerk, 
Nassbereich. Möbel aus Be-
stand, PC-Ausstattung neu. 

Sollte es in vorhandenen Schul-
bauten nicht möglich sein, eine 
Werkstatt in einem separaten 
Raum einzurichten, lässt sich 
der Werkbereich auch in den 
MFR verlegen. Allerdings ist hier 
auf die notwendigen Mindestab-
stände zu achten. Am Scheffel-
Gymnasium in Bad Säckingen 
wurde diese Lösung realisiert 
und die Computerarbeitsplätze 
und Lagerflächen in den Gang 
ausgelagert. Die Sicherheitsab-
stände und notwendigen Flucht-
möglichkeiten sind eingehalten. 
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b) Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach.  
Ein früherer Heizungsraum wurde mit einem zweiten Fluchtweg und Fenstern versehen und 
dann zu einem „Techniklabor“, bestehend aus Schülerarbeits- und Maschinenraum umge-
baut. 
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3.6  Interpretation des Raumprogramms 
Das Raumprogramm des Landes Baden-Württemberg gibt die Flächen vor, die eine Schule 
für den regulären Betrieb mindestens benötigt. Für die Flächenzuweisung und damit Förde-
rung durch das Land werden die Klassenzahl / Zügigkeit der Schule zu Grunde gelegt. Diese 
wird in Abstimmung von Schulträger und Schulverwaltung festgelegt. Für die Aufteilung der 
Gesamtfläche, die eine Schule beanspruchen darf, hat der Schulträger und die Schule je-
doch gewisse Freiheiten. Die Planungs- und Ausführungskompetenz liegt beim Schulträger. 
Es ist dem Schulträger möglich, über die vorgegebenen Flächen hinaus zu planen. Aller-
dings werden für diese Flächen vom Land in der Regel keine Zuschüsse gegeben. 
Wir haben uns von den unten dargelegten Überlegungen leiten lassen und für den naturwis-
senschaftlichen und technischen Bereich eine Alternative entwickelt. Es ist uns bewusst, 
dass Änderungen von Flächenzuweisungen innerhalb einer Schule zu einer intensiven Dis-
kussion führen kann. Auch am Scheffel-Gymnasium in Bad Säckingen wurde ein Klassen-
zimmer für den Fachbereich NwT zur Verfügung gestellt und fehlt dem Normalbetrieb. Eine 
Entscheidung, deren Notwendigkeit mit den Schulgremien abgestimmt wurde. 
Insgesamt sind die vorgetragenen Gedanken am Besten bei Neubauten zu verwirklichen. Bei 
Altbauten behindern häufig baulich strukturelle Verhältnisse Veränderungen.  
 
Um den Bedarf an Flächen zu decken wurden folgende Überlegungen angestellt: 
 
·  Die vorgesehen Praktika in Biologie, Chemie und Physik könnten auch in den Lehr-

übungssälen durchgeführt werden. Bei großen Schulen könnten die Flächen für Oberstu-
fen-Praktika teilweise für MFRs genutzt werden. Räume für Oberstufenpraktika könnten 
auch – je nach örtlichen Gegebenheiten - von den naturwissenschaftlichen Fächern ge-
meinsam genutzt werden. Dies führt zwar zu einer Verengung der räumlichen Möglichkei-
ten, aber sicher auch zu einer intensiveren Ausnutzung der Gegebenheiten.  

·  Ein Fotolabor entspricht nicht der heutigen Technik der Fotografie, die Fläche kann um-
gewidmet werden. 

·  Im aktuell gültigen Raumprogramm ist im musisch-technischen Bereich eine Fläche von 
72m² für einen Universalraum vorgesehen. Es empfiehlt sich diese Fläche evtl. gemein-
sam mit anderen Fachbereichen für technisches Arbeiten zu nutzen. 

·  Bei Neubauten sollten die Naturwissenschaften auf einen Teil ihrer Sammlungsflächen 
verzichten (ca. 10 m² pro Fach). 

·  Je nach Größe der Schule müssen auch zwei oder drei Multifunktionsräume für den NwT- 
Unterricht zur Verfügung stehen. Hierzu können vorhandene Lehrübungsräume genutzt 
werden. 

 
Die durch diese Umstrukturierung frei werdenden Flächen werden für NP und NwT in Form 
von MFRs  nutzbar. 
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3.7   Vorschlag für ein alternatives Raumprogramm 
 für den Neubau von Gymnasien  

(nur Naturwissenschaftlicher - Bereich) 
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2-Zug Bereichsgröße 687 72  
  bis max 720 84  

  Raumgröße m² 84   84 27 60 60 70 50 66 6  
  bis 90   90 30 60 60 70 50 72 12  
  Raumzahl 4   1 1 1 1 1 1 1 1  

3-Zug Bereichsgröße 845 72  
  bis max 884 72  
  Raumgröße m² 84 50 84 27 60 60 84 60 66 6  
  bis 90 50 90 30 60 60 84 60 72 12  
  Raumzahl 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1  

4-Zug Bereichsgröße 1120 138  
  bis max 1168 156  
  Raumgröße m² 84 60 84 30 84 84 120 70 66 6  
  bis max 90 60 90 30 84 84 120 70 72 12  
  Raumzahl 5 1 3 1 1 1 1 1 2 1  

5-Zug Bereichsgröße 1274 138  
  bis max 1328 156  
  Raumgröße m² 84 60 84 30 84 84 120 80 66 6  
  bis 90 60 90 30 84 84 120 80 72 12  
  Raumzahl 6 2 3 1 1 1 1 1 2 1  

             
*1 Lehrübungsraum für Naturwissenschaften Bio, Chem, Geo, Phy 
*2 Praktikum Naturwissenschaften Bio, Chem, Phy    
*3 NwT - MFR => Naturwissenschaftlich-technischer Multifunktionsraum 
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3.8  Veranschaulichung realisierter Lösungen 

 

Der Multifunktionsraum am Scheffel-Gymnasium 
Bad Säckingen wird auch für regulären Unterricht 
in der Oberstufe genutzt. 

 

Multifunktionsraum am FSG Marbach wird für den 
naturwissenschaftlichen Unterricht genutzt. 

 

Herkömmlicher Lehrübungssaal 
Für Gruppenarbeit und technisches Arbeit be-
dingt geeignet. Für naturwissenschaftliches Ar-
beiten gut geeignet. 

 
 

Insellösung mit festen Ver- und Entsorgungspunk-
ten. Empfiehlt sich z.B. dann, wenn häufig Expe-
rimente mit fließendem Wasser durchgeführt wer-
den. Nachträgliche Installationen sind nur im Bo-
den möglich und daher kaum realisierbar. 

 

 

Umgebautes Klassenzimmer mit umlaufender 
Steckdosenleiste. Sehr preiswerte Zwischenlö-
sung, wenn Notausschalter und LAN eingebaut 
werden. 
Als Notlösung noch akzeptabel !! 
Meist fehlt jedoch der zweite Fluchtweg ! 

 
 

Hörsaal ist weder für NwT noch für Experimental-
unterricht in den Naturwissenschaften nutzbar. 
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Ausgelagerter Computerarbeitsbereich ist von 
zwei MF-Räumen gemeinsam nutzbar. 

Mobile Lösung: Laptopwagen 
Die Rechner können auf derselben Ebene genutzt 
werden und ersetzen damit einen PC-Raum. 

 
 
Technischer Arbeitsbereich Holz im MFR 

o Schraubstock 
o Tischbohrmaschine 
o Gehrungssäge 
o Staubabsaugung 

  
 
Mobile Lösung CNC Fräse mit Koordinatentisch 
und PC 

 
 
Schülerarbeitsraum 

 
 
Lehrervorbereitungsraum 
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4  Ausstattung 
4.1  Multifunktionsraum  

Wichtige Kriterien für die Ausstattung 
·  Variable Sitz- und Arbeitsplätze (Insellösung) 
·  Jede Arbeitsinsel mit elektrischer Versorgung (günstig von oben) 
·  Ein Nassbereich mit mehreren Becken 
·  Ein PC - Arbeitsbereich mit mindestens 6 Computerarbeitsplätzen (Intranet und Internet-

anschluss) 
·  Multimediaausrüstung 
·  Schränke zur Materialbevorratung 

4.2  Sammlungsraum 
Ein Sammlungs- oder Lagerraum ist notwendig. Er sollte ähnlich wie die vorhandenen na-
turwissenschaftlichen Sammlungen ausgestattet sein (Schränke, Arbeitsbereich für Lehrkräf-
te). 

4.3  Werkstatt 
Die Werkstatt sollte für die Schülerinnen und Schüler auch während der Unterrichtszeit zu-
gänglich sein und Arbeitsbereiche für Holz-, Metallbereich, eine Ausstattung mit Arbeitsti-
schen bieten und mit Tischbohrmaschine, Gehrungssäge und Handwerkzeugen ausgestattet 
sein. 
Ist die Einrichtung einer gesonderten Werkstatt nicht möglich, kann ein technischer Arbeits-
bereich mit Werkbank im MFR eingerichtet werden. Es sind hierbei die Sicherheitsabstände 
einzuhalten. 
Tipp: Markieren Sie den Sicherheitsbereich mit Warnklebeband oder Faserstift auf dem Fuß-
boden. 

4.3.1 Werkzeuge 

Schülerwerkzeug 
Die folgende Werkzeugliste ist für eine Lerngruppe von 30 Personen berechnet. Dabei geht 
man je Gerätetyp von Zweier- bis Fünfergruppen aus. 
  

Artikel  Zahl  
Kombizange 15 
Lötstation 15 
Multimeter 15 
Netzgeräte / Kabel 15 
Niederspannungs-
netzgerät 15 

PUK - Säge 15 
Raspeln 10 
Schlüsselfeilensatz 10 

Schraubendrehersets 
Schlitz groß 10 
Kreuzschlitz groß 10 
Schlitz klein 10 
Kreuzschlitz klein 10 

 

 
Artikel  Zahl  
Maßstab / Stahllineal 15 
Zollstock 15 
Schraubstock mit  
Unterlage 

5 

Schraubzwingen 10 
Steckschlüsselsatz 2 
Ringschlüsselsatz 2 
Wasserwaage  
klein 

5 

Grundwerkzeugblock 
für Elektronik mit 
Flach- und Rundzan-
ge, Seitenschneider, 
div. Schraubendre-
her, Abisolierzange, 
Pinzette, Entlötpum-
pe, Werkzeugblock 

ca. 
15 

Artikel Zahl 
Anschlagwinkel 15 
1 x Aufbewahrungs-
boxen je 2 Schüler 

ca.
80 

Blechschere 5 
Bohrerset 5 
Doppelring-
schlüsselsatz 2 

Feinsäge 10 
Japansäge 5 
Gehrungssäge 3 
Gehrungslade 5 
Gewindeschneider 2 
Hammer 100g 10 
Hammer 300g 10 
Heißklebepistole 10 
Holzfeilen 10 
Kneifzange 5 
Messschieber 10 
Metallsäge 5 
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4.3.2. Einfache Lösungen schaffen Ordnung, Sicherhe it und Sauberkeit 

Werkzeugschrank im MF-Raum  

 
Werkstattwagen für den Einsatz kleiner 
Werkzeugsätze in unterschiedlichen Räumen 
derselben Ebene. 

 

Schutzbretter für Tische bei einfachen Arbeiten 
Werkzeugsatz - gleichartige Werkzeuge 
(leichter auf Vollständigkeit kontrollierbar) 

 
Werkzeugsätze - thematisch geordnet 
(Geringerer Werkzeugbedarf und Transport) 

 
Dritte Hand selbst gebaut - fast zum Nulltarif 
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4.3.3. Empfehlungen zur Beschaffung von Maschinen u nd Werkzeugen   
 
Alle Maschinen und Werkzeuge müssen mit dem GS-Zeichen 
versehen sein. Kaufen Sie daher nur qualitativ gehobene Ware und 
achten Sie auf gute Beratung und die Einweisung in die Geräte. 
 

Gerät Empfehlungen 
Tischbohrmaschine 

 

Schnellspannfutter 
Höhenverstellbarer Antriebskopf 
Drehzahl elektronisch regelbar. Ein/Aus über Taster (Nullspannungsschalter), 
Maschinenschraubstock  als Zubehör 
! keinen Bohrständer für el. Handbohrmaschinen verwenden! 

Dekupiersäge 

 

Sollte für Dauerbetrieb geeignet sein. Aufnahme von handelsüblichen Laub-
Sägeblättern (gröbere sind empfehlenswert => länger haltbar); Möglichst elekt-
ronisch regelbar => auch Kunststoff und Metall kann gesägt werden; Anschluss 
für Staubabsaugung 

Handstichsäge 

 

Elektronische Geschwindigkeits-Regelung; Schnelleinspannung für Sägeblatt 
ist hilfreich; Pendelhub, Sägeblattschutz;  
Anschluss für Staubabsaugung 

Akku-Schrauber 
 

    

Zwei Akkus  14-18 Volt; Schnell -Ladegerät mit Überladungsschutz 
2 Gänge, Drehzahl elektronisch regelbar ; Drehmoment-Einstellung 
Akku NiMH (Nickel-Metallhydrid oder höherwertig: Li-Io ( Lithium-Ionen Akku)  
Muss für Kinder/Jugendliche Hände geeignet sein (auf Gewicht & Griff achten) 

Feinsäge 

 

Nur Qualitätsware kaufen, wg. Schärfe/Rostschutz; verschiedene Sägen kau-
fen: mit geradem Handgriff, mit ‚gekröpftem’ Handgriff & einige mit wahlweise 
rechts/links gekröpft für Rechts-/Linkshänder 

Handgehrungssäge 

    

Grundplatte aus Metall 
Qualitativ hochwertige Führungshülsen (Metall) 
Unterschiedliche Sägeblätter einbaubar 
(Schrauben mit Schraubenlack gegen Lösen sichern) 

Mobile Staubabsau-
gung 

     

Muss Staubschutzklasse M sein!  (Preis 2007: 500 – 900 €) 
Über den Fachhandel beziehen, keine „Baumarkt“ - Ware kaufen 
Gerätesteckdose; 
Möglichst leise: Geräusch verschiedener Geräte vergleichen 
Wird von mehreren dt. & europäischen Fach-Herstellern angeboten 

Band-& Tellerschleifer  

 

Sind meist sehr laut!  Bandwechsel & Tellerwechsel sollte unkompliziert sein. 
Auf gängige Bandgröße achten. Nullspannungsschalter. Anschlagmöglichkeit 
am Band sowie Winkeleinstellung am Teller sollte vorhanden sein. Gehör-
schutz verwenden.  Div. Bänder von 60 grob bis 180 fein. 
Schleifer nur mit automatisch gekoppelter Staubabsaugung M  (über Gerä-
testeckdose)verwenden.  
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4.3.4. Schülermaschinen 

Artikel Anzahl  
Akku-Schrauber mit Zubehör ( 2 Akkus) 5 
Band- und Tellerschleifer 1 
Biege-Vorrichtung Kunststoff 3 
Dekupiersäge (regelbar) 4 
Industriesauger mit Zubehör Klasse M 2 
Tischbohrmaschine mit Maschinenschraubstock 4 
 
 
 
Lösungen für den Einsatz  
 

Mobile Dekupiersägenstation 
o mit Staubabsaugung 

      vorteilhaft: 
o elektronsich regelbar 
o einfacher Sägeblattwechsel 

Tischbohrmaschine  
  

 
Auch für  Schüler jederzeit zugänglich:  
 
o Erste Hilfestation 
 
o Notruftelefon und Rufnummernverzeichnis.  

Letzteres sollte auf jeden Fall vorhanden 
sein, da notfalls auch auf ein Handy zu-
rückgegriffen werden kann. 
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4.4  Maschinenbereich (nur für Lehrer) 
 
Artikel Anzahl 
Evtl. Abkantbank 1 
Absauganlage 1 
Band und Tellerschleifer mit Zubehör 1 
Evtl. Blechschere 1 
Hand - Bohrmaschine  1 
Evtl. Kapp- und Gehrungssäge 1 
Tischkreissäge 1 
Bandsäge 1 
Industriesauger Klasse M 1 
Maschinenschraubstock 1 
Pendelhubstichsäge 1 
Regale / Materiallager 2 
Tischbohrmaschine 1 
 
 
 

Formatkreissäge 

 
Bandsäge 

 
 
Achten Sie beim Kauf von Maschinen und Werkzeugen auf Qualitätsware vom Fachhändler 
mit professioneller Beratung. Baumarktware ist häufig nicht zu testen, Ersatzteilbeschaffung 
und Service sind schwierig, nicht vorhanden oder unmöglich. 
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4.5  Lagerraum mit Schränken oder Regalen 
 
 
 

 
Schrank für Schülerwerke,  
z.B für Klassenstufe 8 (3 zügig) 

 
Plattenlager 
CNC Fräse mit Koordinatentisch und PC 
Dekupierstation 
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5  Bezugsquellen 
 
FIRMA ANSCHRIFT TEL ANGEBOT 

3B- Sientific GmbH 
http://www.3bscientific.de 

Rudorffweg 8 
Hamburg 

040 /739 66  0 Experimentiergeräte 

A M TU Dieter Apfelbach 
http://www.amtu.de/  

Kreuzstrasse 80 
73730 Esslingen 

0711 / 3180480 Elektronik - Solartechnik - 
Kunststoff - Holz 

Conatex-Didactic, 
http://www.conatex.de 

Alsfassener Str. 56 
66592 St. Wendel 

06851 93390 Experimentiergeräte 

Conrad-Electronic 
http://www.conrad.de 

Klaus-Conrad-Str. 1 
92242 Hirschau 

06851 4041 
0180 5312 111 

Elektronik und Werkzeug 

Cornelsen Experimenta 
http://www.cornelsen.de 

Mecklenburgische Str. 53 
14197 Berlin 

030 8978 50 
0711 668350 

Experimentiergeräte 

Diehl 
www.diehl-werkmaterial.de  

Steinbeisstraße 35 
73730 Esslingen -  

0711 930808 - 0 Werkmaterial 

ELV 
www.elv.de 

Maiburger Straße 29 - 36 
26789 Leer  

0491 / 600888  Elektronikversand 

ETT 
www.ett-online.de 

Kreuzstraße 65/66 • 
38118 Braunschweig 

0531 / 58 11 00 Elektronik und Werkzeug 

Elektronikladen 
http://elmicro.com/ 

Verschiedene Adressen 
Siehe Internet 

 Elektronik, 
Mikrocontroller 

GRS Lehrgeräte Dr.-Ing. Ma-
rienfeld KG 

Bahnhofstr. 9 
88142 Wasserburg 

08382 887733 
0170 2472711 

Experimentiergeräte 

Haller  wird nun vertrieben von:  
MTL-Brock 
www.mtl-brock.de 

Keimstr. 11 
86420 Diedorf 

0821 / 48048 28 Schraub- und Montage-
technik 

Hedinger 
http://www.hedinger.de 

Heiligenwiesen 26 
70327 Stuttgart 

0711 4020 50 Experimentiergeräte 

Landesmedienzentrum BW 
http://www.lmz-bw.de 

Moltkestr. 64 
76133 Karlsruhe 

0721 8808 0 Audio-visuelle Medien 

Lehnert GmbH 
http://www.lemo-solar.de  

Postfach 1231 
74899 Bad Rappenau 

07264 4248 Modellbau Solartechnik 

Leybold Didactic GmbH 
http://www.leybold-didactic.de 

Leyboldstr. 1 
50354 Hürth 

02233 604 0 
0180 2227373 

Experimentiergeräte  

MARPHY:  
http://www.marphy.de 

Natte-Str. 1 
58730 Fröndenberg-  

02378 2132 
02378 4444 

Experimentiergeräte La-
boreinrichtungen 

MEKRUPHY GmbH 
www.mekruphy.com 

Schlehenhag 19 
85276 Pfaffenhofen 

08441 84449 Experimentiergeräte 

Müro 
www.muero-fraeser.de 

Eichenstr. 10 
73563 Mögglingen 

07174 / 65 70 Koordinatentische und 
Zubehör  Halbzeug 

neoLAB GmbH 
http://www.neolab.de 

Rischerstr. 7-9 
69123 Heidelberg  

06221 8442 44 Experimentiergeräte  
Laborbedarf 

NTL – GmbH 
http://www.ntl.de 

Soldnerstr. 1 
68219 Mannheim  

0621 3227 80 Experimentiergeräte 

Oehlgass Horst GmbH,  
http://www.oehlgass.de 

Schauinslandstr. 9 
79350 Sexau 

07641 7039 Werkzeug- und Lehrmittel-
bau 
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FIRMA ANSCHRIFT TEL ANGEBOT 

Opitec 
www.opitec.de  

Sulzdorf / Hohlweg 1 
97232 Giebelstadt 

01805 / 908 908 Bastelbedarf Maschinen, 
Halbzeug 

Phywe-Systeme 
http://www.phywe.de 

Robert-Bosch-Breite 10 
37079 Göttingen 

0551 604 0 
 

Experimentiergeräte 

Raiffeisenmärkte 
http://www.raiffeisenmarkt.de 

Regionale  
Raiffeisenmärkte 

 Werkzeuge und Maschinen  

Robert Kind 
http://www.robert-kind-gmbh.de 

Postfach 
96202 Lichtenfels 

09571 2528 Experimentiergeräte 

Segor Electronic GmbH 
http://www.segor.de/ 

Kaiserin Augusta Alle 94 
10589 Berlin 

030 / 43998 43 Elektronische Bauteile 

Schneider Laborplan 
www.laborplan.de  

Krozinger Str. 18 
79219 Staufen 

07633 81417 Experimentiergeräte 
Laborbedarf 

Steinegger GmbH 
www.steinegger.de/ 

Sagenbuck 6 
78262 Gailingen 

07734 1825 Elektronische Apparate 

Technik-LPE GmbH, 
http://www.technik-lpe.eu/ 

Schwanheimer Str. 27 
69401 Eberbach 

06271 9234 0 Werkzeug- und Techni-
sche Lehrmittel 

Traudl Riess 
www.traudl-riess.de  

St. Georgen Straße 6 
95463 Bindlach 

092 08-91 19 Baukästen, Halbzeug, 
Werkzeug 

WEBA Schulausstattung 
www.weba-tuwas.de  

Friedrichshofer-
landstrasse 64 
69412 Eberbach 

06271 / 9439-0 Technische Schulausstat-
tung 

Westfalia Werkzeuge 
www.westfalia.de  

58082 Hagen 01980 5303132 Werkzeug 

Windaus, Helmut, Laborbedarf 
http://www.windaus.de  

Bauhofstr. 9 
38678 Clausthal-Zellerfeld 

05323 718 0 Labortechnik 

 

Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit 
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6  Sicherheitsfragen 
6.1  Regeln beim Umgang mit Werkzeugen und Maschinen 
Die Standards NwT geben vor, dass die Schülerinnen und Schüler in Projekten arbeiten und 
Produkte herstellen sollen. Dabei kann es notwendig sein, handwerkliche Tätigkeiten durch-
zuführen. Um die Produkte in angemessener Qualität herzustellen, ist der Umgang mit 
Werkzeugen und Maschinen notwendig. Deshalb sollten die Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen des allgemeinen Erziehungsauftrags und als Unfallprävention, den fachgerechten 
Umgang mit handelsüblichen Werkzeugen und Handmaschinen lernen. 
Für die Kolleginnen und Kollegen, die NwT unterrichten, ergibt sich eine besondere Verant-
wortung, da sowohl für die Lehrkraft als auch die Schülerinnen und Schüler eine gewisse 
Verletzungsgefahr im Unterricht besteht. 

Grundsätzlich sind zwei Ebenen zu betrachten: 

1. Die Lehrkraft verletzt sich an einer Maschine oder einem Werkzeug.  

Beamtete Lehrkräfte: Dieser Personenkreis genießt Dienstunfallfürsorge gemäß. 
§§ 32 ff. BeamtVG. Wenn die Lehrkraft diese Tätigkeit im Rahmen ihres Lehrauftrags durch-
führt (also z.B. Unterrichtsmaterial herstellt oder bearbeitet) und der Bildungsplan diese Tä-
tigkeit auch deckt, dann wird ein Unfall im Rahmen dieser Tätigkeit in der Regel als Dienst-
unfall gelten (Anmerkung: Die NwT- Standards erwarten und decken eine solche Tätigkeit).
  
Angestellte Lehrkräfte: Für diesen Personenkreis ist die Unfallkasse – BW zuständig. Im Fal-
le eines Dienstunfalls sind die Folgekosten durch die Unfallkasse gedeckt. 
Alle Lehrkräfte müssen an den Maschinen und Werkzeugen, die sie dienstlich bedienen 
müssen, fachkundig sein. Fachkunde kann durch Ausbildung / Studium oder Einweisung 
erlangt werden. 
Verletzt sich eine Lehrkraft ohne Fachkunde an einer Maschine, kann die Unfallkasse prüfen, 
ob dem Dienstherrn möglicherweise ein Verstoß gegen die Unfallverhütungsvorschriften vor-
geworfen werden kann. Ein Regress kann jedoch nur vorgenommen werden, wenn die man-
gelnde Einweisung an der Maschine als unfallursächlich und der Verstoß gegen die Unfall-
verhütungsvorschriften grob fahrlässig anzusehen ist. 

2. Ein Schüler  verletzt sich an einer Maschine oder einem Werkzeug  

Grundsätzlich ist hier die Unfallkasse zuständig. Neben der nicht erfassbaren psychologi-
schen und physischen Belastung des betroffenen Schülers und / oder der Lehrkraft im Falle 
eines Unfalls, ergeben sich möglicherweise auch privat- und dienstrechtliche Konsequenzen. 
Verletzt ein Kollege die Aufsichtspflicht über einen ihm anvertrauten Schüler, so kann das bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz ernsthafte Folgen dienstrechtlicher und auch finanzieller 
Art haben, d.h. die Unfallkasse kann Regress beim Dienstherrn einfordern. 
Es gilt die Amtshaftung bei schuldhafter (Aufsichts-) Pflichtverletzung, das Land Baden-
Württemberg übernimmt zunächst die Kosten. Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz kann 
das Land gemäß §96 LBG Regress beim Beamten nehmen und disziplinarische Maßnah-
men einleiten. 
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Beurteilung 
·  Grobe Fahrlässigkeit setzt einen objektiv schweren und subjektiv nicht entschuldbaren 

Verstoß gegen die erforderliche Sorgfaltspflicht voraus. 
·  Es ist nicht abzuschätzen, wie im konkreten Einzelfall entschieden wird, wenn es zu Re-

gressansprüchen von Seiten der Schüler / Eltern oder Versicherungen an Lehrkräfte 
kommt.  

·  Sollte sich ein Schüler an einer Maschine verletzen und könnte die Lehrkraft nicht nach-
weisen, dass sie auf dieser Maschine eingewiesen wurde, würde die Unfallkasse BW prü-
fen, ob:  

o die fehlende Einweisung unfallursächlich war (hat also der Dienstherr gegen die Un-
fallverhütungsvorschriften verstoßen) 

oder / und  
o das Verhalten der Lehrkraft grob fahrlässig war. 

Anmerkungen hierzu: 
·  Wenn ein Kollege einen Schüler ohne jede Einweisung, ohne Belehrung oder ohne Auf-

sicht an einem Werkzeug oder einer Maschine, arbeiten lässt, kann dies als grobe Fahr-
lässigkeit gedeutet werden. 

·  Entscheidend ist stets der Umstand, ob die Lehrkraft die Schüler vor der Arbeit mit Werk-
zeugen über mögliche Gefahren belehrt, den richtigen Umgang erklärt hat und die Auf-
sicht über die Arbeit führt. Je größer das Gefahrenpotenzial eines Gerätes, desto intensi-
ver muss die Einweisung sein. Natürlich ist auch das Alter und die Erfahrung der Schüle-
rinnen und Schüler zu beachten  

·  Eine besondere Rolle nehmen Maschinen – also Werkzeuge mit Motoren - ein. Hier ist 
nach Gefahrenpotenzial zu differenzieren. Sowohl Lehrkräfte, als auch Schüler müssen 
an Maschinen eingewiesen werden. 

Fazit:  
Es ist im NwT - Unterricht möglich und auch notwendig, dass Lehrkräfte und Schüler an Ma-
schinen arbeiten. 
Die Schülerinnen und Schüler sollten zunächst an die Maschine eingewiesen, über die Ge-
fahren belehrt werden und dann zunächst nur unter direkter – unmittelbarer Aufsicht der 
Lehrkraft arbeiten dürfen. Es ist möglich, dass Schüler nach einer gewissen Erfahrung im 
Umgang mit erlaubten Maschinen arbeiten. Dies erfolgt je nach Reife und Alter im Aufsichts-
bereich des Lehrers oder selbstständig. 

Es gilt jedoch!  

Die Arbeit an Sägemaschinen  aller Art Hobelmaschinen  oder Holzfräsen , Winkelschlei-
fern  oder anderen Maschinen mit ähnlichem Gefahrenpotenzial verbietet  sich für Schülerin-
nen und Schüler des Gymnasiums. 
Bei allen Arbeiten mit Staubentwicklung ist auf eine entsprechende Absaugung (Staubsauger 
Klasse M) zu achten. Insbesondere Hartholzstäube sind zu vermeiden. 
Es gelten folgende Ausnahmen : Dekupiersäge, Handstichsäge, eingehauste Fräsmaschine 
mit Koordinatentisch mit Fräsenschaft kleiner oder gleich 3mm als CNC Maschine. Diese 
Maschinen dürfen von Schülern nach Einweisung bedient werden. 

Abschlussbemerkung: 
Insgesamt ist das Regelwerk zur Durchführung von technischem Unterricht so gestaltet, 
dass im Fach NwT Lehrkräfte selbst oder auch die Schüler nach entsprechender Einweisung 
Maschinen - mit den unten genannten Einschränkungen - bedienen dürfen. Die Vorgaben 
der Bildungsstandards können erfüllt werden. Lehrkräfte und Schüler genießen den üblichen 
Versicherungsschutz. Ein Unfall führt nur dann zu versicherungsrechtlichen oder dienstrecht-
lichen Problemen, wenn grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt. Die Kriterien für den 
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Nachweis von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sind so angesiedelt, dass bei regulärer 
Ausübung der Lehrtätigkeit dieser Tatbestand glücklicherweise sehr selten erfüllt sein wird 
(Die Erfahrungen bei anderen Tätigkeiten von Lehrpersonen mit erhöhtem Unfallrisiko wie 
z.B. bei Klassenausflügen oder im Schulsport stützen diese These). 
Dennoch sollten sich alle Lehrerinnen und Lehrer der Gefahren, die von einer Maschine 
ausgehen, bewusst sein. Die Lehrkräfte sollten sich deshalb an den Maschinen, die an ihrer 
Schule vorhanden sind, qualifiziert einweisen lassen. Die Einweisung sollte schriftlich doku-
mentiert werden (z.B. Fachkonferenzprotokoll). Für die Einweisung an „Schülermaschinen“ 
stehen im Land so genannte Technik-Multiplikatoren zur Verfügung, die über die Schulabtei-
lungen der Regierungspräsidien angefordert werden können. Eine Einweisung an Kreissä-
gen und ähnlichen Maschinen ist an Berufsakademien oder bei speziell ausgebildeten Tech-
nikmultiplikatoren der Regierungspräsidien möglich.  
 
Weitere Hinweise finden Sie unter folgenden Quellen: 

·  Gesetzliche Unfallversicherung – Info. Sicherheit im Unterricht: Holz (GUV-Si 8041) 
·  Merkblätter zur Sicherheit im Unterricht LEU 2003  Neckar-Verlag 
·  Kultus und Unterricht Nr. 24/1989 N 250 
·  www.uk-bw.de (Homepage der Unfallkasse B-W: hier sind alle Regeln zur Unfallprä-

vention zu finden) Auf Anfrage gibt es eine CD mit allen Vorschriften. 
 
 

6.2  Häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit „technischen  
Arbeiten“ 

1. Gibt es rechtliche Bestimmungen für die Benutzun g der Maschinen durch Schüler 
(8. Klasse) bzw. durch Lehrer?   

Ja, es gibt ein Benutzungsverbot für bestimmte Maschinen z.B. Kreissägen. Für die Be-
nutzung anderer Maschinen gelten altersabhängige und aufsichtsabhängige Regeln - 
siehe hierzu LS –Vorgaben im Anhang.  

Auch Lehrer müssen für jede Tätigkeit, die sie ausführen, eine bestimmte Mindestquali-
fikation nachweisen. Eine Mindestqualifikation kann durch Einweisung erreicht werden. 
Hier sollte man aber die „Kirche im Dorf lassen“. Eine Einweisung für den Gebrauch eins 
Hammers oder einer Zange wäre übertrieben. Siehe unten „Technik-Multiplikatoren“. 

2. Besteht für Schüler und Lehrer vollständiger Ver sicherungsschutz  
(z.B. über die Gemeindeversicherungsverbände) oder benötige ich eine spezielle Be-
rufshaftpflichtversicherung? 

Eine spezielle Versicherung benötigen Sie eigentlich nicht. Der Dienstherr haftet für Leh-
rer und die Unfallkasse-BW für Schüler. Diese müssen immer für den Schaden aufkom-
men, können jedoch bei grober Fahrlässigkeit Regress bei der Lehrkraft nehmen. Bei 
grober Fahrlässigkeit, zahlen auch andere Versicherungen in der Regel nicht. Aber hier-
zu müssen Sie sich bei Ihrer Versicherung erkundigen. (Es gibt eine Haftpflichtversiche-
rung beim BGV - abzuschließen üblicherweise über das Schulsekretariat - die nach 
Auskunft des BGV auch die grobe Fahrlässigkeit abdeckt). Hüten Sie sich dennoch vor 
dem Tatbestand „grob fahrlässig“. Dienstrechtliche Konsequenzen bleiben im Fall einer 
Zusatzversicherung  unberührt. 
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3. Welche Maschinen dürfen unter welchen Bedingunge n von Schülern bedient wer-
den?  

Hierzu gibt es eine Liste des Landesinstituts für Schulentwicklung.   
Siehe auch: http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/nwt/hilf/hilfe3   

Grundsätzlich müssen die Schüler aber in die Benutzung der erlaubten Maschinen durch 
die Lehrkraft eingewiesen worden sein und die Lehrkraft muss zu der Überzeugung ge-
kommen sein, dass der Schüler/die Schülerin die Maschinen beherrscht.  

In der Regel werden das sein: Tischbohrmaschinen, Dekupiersägen, Akkubohrer  

Schüler des Gymnasiums dürfen z.B. nicht und niemals  bedienen: Kreissägen, Band-
sägen, Kettensägen, Hobel- und Fräsmaschinen (Ausnahme CNC-Fräsmaschinen mit 
Fräsenschaft bis 3mm). 

 

4. Wie viele Schüler darf ich gleichzeitig beaufsic htigen? 

Das hängt von den Tätigkeiten ab, die Schüler ausüben. In einigen Fällen dürfen Sie nur 
eine Person beaufsichtigen, in anderen eine ganze Klasse gleichzeitig. Es gibt leider 
keine verbindlichen Richtlinien für die maximale Schülerzahl, die Sie beaufsichtigen dür-
fen. Bei bestimmten Tätigkeiten muss jedoch die Lehrkraft unmittelbar die Aufsicht füh-
ren. 

Auch gibt es leider keine zwingenden Teilungsvorschriften von Seiten des MKJS. Das 
Einzige, das die maximale Schülerzahl begrenzt, sind die Sicherheitsvorschriften zu den 
Mindestabständen beim praktischen Arbeiten: z.B. 150 cm beim Arbeiten Rücken an 
Rücken, 85 cm wenn Schüler hintereinander arbeiten, 150 cm um eine Tischbohrma-
schine herum, 120 cm vom Pult weg, 100cm Fluchtweg, Notausgang im Raum! Siehe 
GUV-SI 8070. 

Diese Vorschriften bedingen bei großen Klassen (33) einen sehr großen Raum, der häu-
fig nicht vorhanden ist. Daher muss in diesen Fällen die Klasse geteilt werden. 

Hinweis! Halten Sie diese Mindestabstände dringend ein!! Keine Kompromisse - das 
muss so sein!! Sonst handeln Sie oder Ihr Schulleiter fahrlässig. Diese Regeln gelten für 
alle praktischen Tätigkeiten auch in anderen Naturwissenschaften und in Naturphäno-
mene.  

Geben Sie auch keine Hausaufgaben, bei denen Schüler aufsichtspflichtige Werkzeuge 
und Maschinen bedienen müssen , denn Sie können ja die Aufsicht naturgemäß nicht 
führen. 
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5. Welche wesentlichen Gefahrenschutzmaßnahmen müss en eingehalten werden? 

Sehr komplexe Frage: Das hängt von der Tätigkeit ab. 

Stichworte: 

·  Einweisung der Lehrkraft, Dokumentation: Fachkonferenz-Protokoll 

·  Einweisung der Schüler Dokumentation:  Maschinen-Führerschein 

·  Sicherheitsabstände beim Arbeiten 

·  Sicherheitsausstattung des Unterrichtsraumes 

·  Benutzungsverbote für gewisse Maschine: Belehrung der Schülerinnen und 
Schüler: Dokumentation z.B. Klassenbuch: 

·  GS-Zeichen der Maschinen 

 

6. Vermutlich werden hier Bestimmungen aus dem Bere ich der Werkreal- bzw. Be-
rufsschulen übernommen, wie komme ich an die betref fenden Bestimmungen?  

Die Bestimmungen finden Sie unter www.uk-bw.de  durchklicken über   >>service 
>>publikationen und medien >>Vorschriften und Regelwerk >>BUK-Regelwerk   
>>Information (Schüler Unfallversicherung)     
(http://regelwerk.unfallkassen.de/regelwerk/index.jsp,   
Wichtiges Regelwerk: GUV-SI 8070) 

 

7. Es gibt angeblich sogenannte Maschinenscheine, d ie Lehrer an Berufs- oder Werk-
realschulen machen, die selbst keine Meister- oder Gesellenprüfung in diesem Be-
reich haben. Gibt es eine solche Möglichkeit / Anfo rderung auch für mich? 

Auch Sie dürfen nicht ohne Einweisung an einer Maschine arbeiten. Dies gilt insbeson-
dere für Kreissägen und ähnlich gefährliche Maschinen wie Elektrohobel und -fräsen. 
Den Maschinenschein können Sie über die Gewerbeakademien erhalten. Kosten um die 
40 €. Zurzeit gibt es noch keine Möglichkeit, den Erwerb eines Maschinenscheins als 
Lehrerfortbildung anzubieten.  

Seit Dezember 2007 können Sie so genannte Technik-Multiplikatoren über die Regie-
rungspräsidien anfordern, die eine Einweisung in gängige Handmaschinen vornehmen.
  
Eine Kreissäge ist zwar ein praktisches Gerät, aber für den NwT - Unterricht nicht unbe-
dingt notwendig. Dennoch kann seit Feb. 2009 die Einweisung  an einer Kreis- oder 
Bandsäge durch speziell ausgebildete Technikmultiplikatoren über die Regierungspräsi-
dien (Ref 75: Referent für NwT) angefordert werden.  

Achtung! Eine Kreissäge muss (!!) vor unbefugter Benutzung durch Schüler/innen mit 
einem Schloss gesichert sein. Es sind auch gewisse Mindestabstände beim Arbeiten 
einzuhalten, deshalb muss eine solche Maschine meist in einem gesonderten 
Maschinenraum stehen. 

Tipp: Lassen Sie sich das Material im Baumarkt so zuschneiden, dass sie die Feinarbeit 
mit einer Handstichsäge machen können. 
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6.3  Schülerumgang mit Maschinen 
 

Maschinen- und Geräteeinsatz  
im Unterricht der Jahrgangsstufen  5/6 7/8 9/10 

Abkantvorrichtung A TS S 
Bandschleifmaschine (elektrisch)  Nur mit Staubabsaugung!! - TS S 
Bohrschrauber A TS S 
Bunsen- und Kartuschenbrenner  A A TS 
Dekupiersäge (elektrisch) A S S 
Emailbrennofen A A A 
Handbohrmaschine (elektrisch) A TS S 
Hart- und Weichlötgerät (Propangas) - A A 
Hebelblechschere (mechanisch) - A TS 
Heißklebepistole A TS S 
Heißluftgerät mit Gebläse A A TS 
Heizstrahler A A TS 
Kompressor A TS S 
Koordinatentischsystem A TS S 
Lötkolben (elektrisch) TS S S 
Papier- und Materialschneidegerät A A TS 
Schweißgerät (elektrisch, Schutzgas) - - A 
Schwingschleifmaschine (elektrisch) Nur mit Staubabsaugung!! TS S S 

Stichsäge (elektrisch) A TS TS 
Styropor-Heißdraht-Schneider TS S S 
Tellerschleifmaschine (elektrisch) Nur mit Staubabsaugung!! A TS S 

Tiefziehgerät A TS S 
Tisch- und Ständerbohrmaschine (elektrisch) A TS S 
Universal-Mechaniker-Drehmaschine / Drechselmaschine - - A 
Werkzeugschärf- und Abziehmaschine (elektrisch) - - A 
Winkelschleifer (max Scheibendurchmesser 125mm, keine Trennscheiben) - - A 
 

Hinweise zu den verwendeten Abkürzungen: 
- Einsatz nicht vorgesehen 

A Unter Aufsicht. Der Schüler arbeitet an der Maschine, der Lehrer steht daneben 
und beaufsichtigt den Vorgang. 

TS Teilselbständig. Der Schüler arbeitet selbständig an der Maschine, befindet sich 
jedoch im Blickfeld des Lehrers. 

S Selbständig. Der Schüler arbeitet selbständig, der Lehrer beaufsichtigt im Rah-
men seiner Dienstpflichten. 

 
Stand April 2009 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


